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I. Einleitung

»Wer sich allein an der Form von Familien abarbeitet, dem sind die Inhalte des
Familienlebens gleichgültig.«1 Mit diesen, zugegebenermaßen spitzen, Worten
blicken Ute Gerhard und Barbara Thiessen, zwei Mitautorinnen der 2013 ver-
öffentlichen Orientierungshilfe der EKD Zwischen Autonomie und Angewiesen-
heit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken, auf die zurückliegende De-
batte. Verglichen mit der sonst auf Fachkreise begrenzten Rezeption
kirchlicher Veröffentlichungen löste die Orientierungshilfe nach ihrem Erschei-
nen eine hitzig geführte innerkirchliche und öffentlich-mediale Kontroverse
aus. Drei Jahre zuvor war eine Kommission vom Rat der EKD mit dem Auftrag
eingesetzt worden, das Thema Familie aus sozialwissenschaftlicher Perspektive
zu erarbeiten und eine »evangelische Position«2 dazu zu formulieren. Diesem
Auftrag gemäß liegt der inhaltliche Schwerpunkt dieser Orientierungshilfe auf
familienpolitischen Fragestellungen und dem Beitrag von Kirche und Diakonie
zu diesen Debatten. Dabei geht es vor allem um die Förderung eines neuen, an
Gerechtigkeit ausgerichteten Familienmodells, nämlich die »partnerschaftliche
Familie, in der die Rechte und Pflichten jedes Mitgliedes, auch der Kinder, ge-
recht untereinander geteilt und wechselseitig anerkannt werden.«3 Überlegun-
gen zu partnerschaftlichen Lebensformen spielen dagegen keine zentrale Rolle,
werden jedoch im Rahmen der Theologischen Orientierung anhand der Frage
nach dem Verhältnis von Ehe und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften the-
matisiert.4

In der innerevangelischen Debatte, wie auch darüber hinaus, wurden vor 
allem die Abkehr von der Ehe zwischen Mann und Frau als einziger partner-
schaftlicher Idealform und die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften 
mitunter scharf kritisiert.5 Des Weiteren verdeutlichten die Reaktionen, dass 

1 Ute Gerhard/Barbara Thiessen, Wer hat Angst. Kritische Nachlese zur Rezeption der 
EKD-Orientierungshilfe zu familiären Lebensformen, in: Zeitzeichen 15 (2014), 44. 
2 Gerhard/Thiessen, Angst, 43. 
3 Rat der EKD (Hrsg.), Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässli-
che Gemeinschaft stärken. Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Gütersloh 2013, 131. 
4 Rat der EKD (Hrsg.), 131. 
5 evangelisch.de, EKD-Familienpapier. Lebensnah oder bibelfern. Weiter kontroverse 
Debatte über die Orientierungshilfe Familie, URL: https://www.evangelisch.de/in-
halte/86347/10-07-2013/ekd-familienpapier-lebensnah-oder-bibelfern (Stand: 14. Juni 
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sich der Streit in der Ökumene heutzutage vordergründig an ethischen Frage-
stellungen entzündet.6 So wurde von Seiten römisch-katholischer Theologen7 
der Vorwurf erhoben, dass das dargestellte »neue« evangelische Familienbild 
einer Aufkündigung bisheriger ökumenischer Konsense gleichkäme. 8 Darüber 
hinaus fand auch außerhalb der kirchlichen Öffentlichkeit, hauptsächlich in 
den Medien und der Politik, eine Rezeption des EKD-Papiers statt. Im Zentrum 
der Kritik stand hier ebenfalls die These von der Gleichwertigkeit verschiede-
ner Formen von Familie und Partnerschaft. Daran lässt sich erkennen, dass die 
Ehe von Mann und Frau als normative Form der Partnerschaft und die soge-
nannte klassische Mutter-Vater-Kind-Familie als gesellschaftliches Ideal weiter 
verbreitet zu sein scheinen, als dies die faktisch gegebene und oftmals akzep-
tierte Pluralität der Lebensformen vermuten lässt.9 Gleichzeitig gab es jedoch 
auch Stimmen, die gerade die Anerkennung der Gleichwertigkeit verschiedener 
Lebensformen auf der Grundlage ihrer inhaltlichen Ausgestaltung von Seiten 

2017); domradio.de, Erster Landesbischof kritisiert EKD-Familienpapier. Abschied von 
der Ehe?, URL: https://www.domradio.de/themen/ehe-und-familie/2013-06-25/erster-
landesbischof-kritisiert-ekd-familienpapier (Stand. 14. Juni 2017); domradio.de, Rück-
tritt von EKD-Chef Schneider wegen Familienpapier gefordert. Die Orientierung verlo-
ren?, URL: https://www.domradio.de/themen/oekumene/2013-07-15/ruecktritt-von-
ekd-chef-schneider-wegen-familienpapier-gefordert (Stand: 14. Juni 2017); Pro – 
Christliches Medienmagazin, Wolfgang Huber. Scharfe Kritik am Familienpapier, URL: 
https://www.pro-medienmagazin.de/nachrichten/2013/09/21/wolfgang-huber-scharfe-
kritik-am-familienpapier/ (Stand: 14. Juni 2017). 
6 Neben der Frage nach normativen Familienbildern gehört zu den ökumenischen Kont-
roversen auf dem Gebiet der Ethik auch die Haltung zum Lebensschutz oder zur Präna-
taldiagnostik. 
7 Die sogenannte inklusive Schreibweise (zum Beispiel Theologinnen und Theologen) 
wird nur da verwendet, wo es wirklich um Individuen in ihrer Geschlechterdifferenz 
geht, nicht um den Typus, der im Deutschen zumeist durch die maskuline Form bezeich-
net wird. 
8 domradio.de, EKD-Ratsvorsitzender Schneider über das Papier zu Ehe und Familie. 
Das muss das ökumenische Gespräch aushalten, URL: https://www.domradio.de/the-
men/ehe-und-familie/2013-07-08/ekd-ratsvorsitzender-schneider-ueber-das-papier-zu-
ehe-und-familie (Stand: 14. Juni 2017); domradio.de, Weihbischof Schwaderlapp über 
das Familienpapier der Evangelischen Kirche. Mit großer Sorge und Enttäuschung, URL: 
https://www.domradio.de/themen/ehe-und-familie/2013-06-21/weihbischof-schwader-
lapp-ueber-das-familienpapier-der (Stand: 14. Juni 2017). 
9 Matthias Drobinski, Traditionelle Ehe hat als Leitbild ausgedient, URL: 
http://www.sueddeutsche.de/leben/kurswechsel-der-evangelischen-kirche-traditio-
nelle-ehe-hat-als-leitbild-ausgedient-1.1701209 (Stand: 14. Juni 2017); Matthias 
Kamann, Das Armutszeugnis der evangelischen Kirche, URL: https://www.welt.de/de-
batte/article117583776/Das-Armutszeugnis-der-evangelischen-Kirche.html (Stand: 14. 
Juni 2017).; Maria von Welser, Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Zeitgeistes, 
URL: http://www.theeuropean.de/maria-von-welser/7153-die-rolle-der-ehe-im-ekd-pa-
pier (Stand: 14. Juni 2017). 
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der Autoren der Orientierungshilfe begrüßten.10 Der Einblick in die Kontroverse 
verdeutlicht, dass die Dringlichkeit, über die vielfältigen Herausforderungen im 
alltäglichen Leben der Familien nachzudenken, angesichts der vehementen Dis-
kussionen um die Form der Familie außer Acht gelassen wird. Dies ist umso 
kritischer zu sehen, als dass die Frage nach der Familienform im Kern eine 
Diskussion über die partnerschaftliche Lebensform der Eltern darstellt. Zwar 
hat diese einen Einfluss auf das Familienleben, doch wirft der Alltag von Fami-
lien vielfältigere Fragen als die auf, ob Eltern miteinander verheiratet sein sol-
len oder ob es daneben auch andere, gleichwertige Familienformen geben kann. 

So korreliert die breit geführte kirchliche Debatte um die Orientierungshilfe 
der EKD mit dem öffentlichen Diskurs zur Familie. Dazu gehören unter ande-
rem Fragen zum Stellenwert der sogenannten klassischen Mutter-Vater-Kind-
Familie für die Gesellschaft, zu ihrem Verhältnis zu den stetig anwachsenden 
alternativen Familienformen, zu den Adoptionsrechten gleichgeschlechtlicher 
Paare, zu den Möglichkeiten und Grenzen moderner Reproduktionsmedizin so-
wie dem Verhältnis familialer zu anderen Lebensformen. Gemeinsam ist diesen 
Themen, dass sie in der Regel stark polarisieren. Da jeder Mensch eine Her-
kunftsfamilie hat, die Mehrheit eine eigene Familie gründet und auch Singles 
oder kinderlose Paare Familien in ihrem Umfeld kennen, ist jeder Mensch in 
existentieller Weise von der Thematik betroffen. Verstärkend kommt hinzu, 
dass die eigene Identität durch die Erfahrungen in der Familie geprägt ist. Dazu 
zählen auf der einen Seite die vielfältigen Erfahrungen in der Herkunftsfamilie, 
die ihrerseits nicht nur die Perspektive auf die Familie im Allgemeinen, son-
dern auch auf eine mögliche eigene Familie beeinflussen. Auf der anderen Seite 
prägt die eigene Lebensform ebenfalls die Sicht auf das Thema Familie. In den 
Debatten steht deshalb immer auch der eigene Lebensentwurf zur Disposition. 
Infragestellungen oder Bekräftigungen bestimmter Lebensformen im öffentli-
chen Diskurs können dementsprechend leicht als Kritik oder Affirmation der 
individuellen Lebensform verstanden werden. Die Folge sind häufig emotional 
geführte Diskussionen, die nicht per se zu diskreditieren sind, den sachlichen 
Austausch jedoch erschweren. Angesichts einer kontinuierlich wachsenden 
Zahl familialer Lebensformen, einer fortschreitenden Instrumentalisierung von 
Familien seitens der Wirtschaft, einer nur langsam voranschreitenden Verein-
barkeit von Familie und Beruf sowie zahlreicher Erwartungen, die von Seiten 
der Politik und der Gesellschaft den Familien zugeschrieben werden, scheint es 
notwendig, eine Debatte über Familienbilder zu führen. Um der Komplexität 
des Themas gerecht zu werden, sowohl hinsichtlich der Familienformen als 

10 Jan Feddersen, Familienpolitik der Evangelischen Kirche. Endlich wird mal gestritten, 
URL: http://www.taz.de/!5062547/ (Stand: 14. Juni 2017); Evelyn Finger, Schlechte 
Dogmatiker. Die Kirche sagt Ja zur Homo-Ehe. Politiker empören sich, URL: 
http://www.zeit.de/2013/27/kirche-homo-ehe (Stand: 14. Juni 2017). 
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auch in Bezug auf die inhaltliche Ebene, muss die Diskussion über Emotionen 
und Meinungen hinausgehen. 

Im Kontrast zur Intensität der Debatte um die Orientierungshilfe steht die 
Randständigkeit der Familie als Thema christlicher Ethik.11 Dafür ist paradig-
matisch, dass Überlegungen zur Familie an Reflexionen zur Ehe angeschlossen 
werden, sodass von einer eigenständigen Annäherung an die Familie oft keine 
Rede sein kann. Einerseits lässt sich dieser Sachverhalt historisch erklären, da 
Ehe und Familie lange Zeit in einem untrennbaren Zusammenhang standen und 
dieses Bild in dem Modell der bürgerlichen Kleinfamilie fortbesteht. Anderer-
seits drängt die faktisch gegebene Vielfalt familialer Lebensformen sowohl aus 
innerkirchlichen als auch darüber hinausreichenden Gründen zu einer inhalt-
lichen Ausdifferenzierung der ethischen Zugangsmöglichkeiten zur Familie aus 
christlicher Perspektive. Innerkirchlich liegt dies nahe, da auch in den Kirchen-
gemeinden die Vielfalt familialer Lebensformen anzutreffen ist, während dort 
zugleich das klassische Bild der Mutter-Vater-Kind-Familie tief verwurzelt 
scheint. Die daraus erwachsenden Spannungen, insbesondere der Umgang mit 
der familialen Vielfalt, sind vor dem Hintergrund eines christlich geprägten 
Wirklichkeitsverständnisses zu reflektieren. Eine Intensivierung des christlich-
ethischen Nachdenkens über die mannigfaltigen Dimensionen der Familie kann 
zudem einen Beitrag zur Versachlichung des Diskurses leisten.12 Darüber hin-
aus zeigt die breite, über die christlichen Kirchen hinausreichende Rezeption 
der Orientierungshilfe, dass deren Haltung zu familienbezogenen Fragestellun-
gen auch außerhalb kirchlicher Kontexte von Interesse ist. Eine Partizipation 
am öffentlichen familienethischen Diskurs in Form von christlich-ethischen De-
battenbeiträgen liegt deshalb nahe. An diese umfassende Reichweite familien-
ethischer Überlegungen kann christliche Ethik anknüpfen, da sie zwar auf spe-
zifischen Voraussetzungen aufbaut, ihr Adressatenkreis jedoch über die, die 
ihre Voraussetzungen teilen, hinausgeht. Angesichts des innerkirchlichen Klä-
rungsbedarfes und der existentiellen Bedeutung von Familie für jeden Men-
schen ist die thematische Eigenständigkeit der Familie in der christlichen 
Ethik, die in Ansätzen bereits gegeben ist, weiterzuentwickeln. 

11 Im Titel dieser Arbeit ist die Rede von evangelischer Ethik, wohingegen hier und an 
anderer Stelle oftmals von christlicher Ethik gesprochen wird. Ersteres ist damit begrün-
det, dass zwei evangelische Ethiken dem theologischen Teil zugrunde liegen. Dass den-
noch immer wieder die Rede von christlicher Ethik ist, hängt damit zusammen, dass die 
Familie im Allgemeinen ein Randthema der Ethik in christlicher Perspektive ist. Aller-
dings ist zu berücksichtigen, dass den Konfessionen unterschiedliche dogmatische Vo-
raussetzungen zugrunde liegen, sodass bei dem Versuch, die Familie als eigenständiges 
Thema zu fördern, verschiedene Problemstellungen zu reflektieren sind. 
12 Vorausgesetzt wird dabei, dass die Inhalte evangelischer Ethik auch von kirchlicher 
Seite rezipiert werden. Dies kann nicht garantiert werden, sondern setzt die Bereitschaft 
zur Rezeption auf Seiten der Kirchen voraus und stellt die Wissenschaft wiederum vor 
die Aufgabe, eine Sprache für die Kommunikation ihrer Überlegungen und Einsichten 
zu finden, die auch über den akademischen Kontext hinaus verstanden werden kann. 
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Die Eigenständigkeit der Familie als ethisches Thema hervorzuheben, ist al-
lerdings nicht gleichbedeutend damit, den Zusammenhang von Familie und Ehe 
gänzlich aufzulösen. Denn die Verbindung von Familie und Ehe ist ein Sinnbild 
dafür, dass Familie nicht losgelöst von partnerschaftlichen Lebensformen the-
matisiert werden kann. Aufgrund der modernen Reproduktionsmedizin ist zwar 
keine sexuelle Partnerschaft vonnöten, um ein Elternteil zu sein, jedoch kann 
diese Möglichkeit nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein untrennbarer Zu-
sammenhang zwischen der Eltern-Kind-Gemeinschaft und partnerschaftlichen 
Lebensformen besteht. Ethisch brisant sind dabei vor allem jene Fragen, die 
sich ergeben, wenn Menschen sich ein Kind wünschen, dies jedoch nicht auf 
natürlichem Wege realisieren können oder nicht im Rahmen einer Partner-
schaft verwirklichen wollen. Ersteres gilt besonders in Bezug auf gleichge-
schlechtliche Paare. Wie sind deren Möglichkeiten, dem Kinderwunsch nach-
zugehen, ethisch zu beurteilen? Kann die Reproduktionsmedizin als 
Emanzipation von der Natur befürwortet werden? Welche Gründe sprechen ge-
gen Samenspende oder Leihmutterschaft, die in Deutschland verboten ist? An-
hand dieser Fragen wird der enge Zusammenhang von familialen und partner-
schaftlichen Lebensformen deutlich. Ebenso gilt dies auch für Familien, die 
bewusst nicht auf einer Partnerschaft der Eltern aufbauen. Zu nennen ist hier 
das sogenannte Co-Parenting, bei dem zwei Menschen gemeinsam ihren Kinder-
wunsch realisieren, ohne jedoch ein Liebespaar zu sein. Auch die hier ge-
troffene, bewusste Entscheidung gegen eine Partnerschaft versinnbildlicht letz-
ten Endes den bestehenden Zusammenhang. Die Gründung einer Familie kann 
nicht geschehen, ohne sich zu Partnerschaft zu verhalten. Von ethischer Rele-
vanz ist deshalb, wie dieser Zusammenhang qualifiziert wird. Ist die Familie als 
eine Ableitung der Ehe von Mann und Frau konzipiert, sodass alle Familienfor-
men, deren Grundlage nicht die Ehe ist, gegenüber der idealtypischen Familie 
einzig aufgrund ihrer Form als defizitär gelten? Oder stehen familiale und part-
nerschaftliche Lebensformen in einer Verbindung, die im Kontext der Famili-
enethik zu thematisieren ist, jedoch zugleich nicht deren Schwerpunkt bildet? 
Die Form der Familie wäre somit ein Thema neben anderen, welche die inhalt-
liche Ausgestaltung des Familienlebens vermehrt ins Zentrum der Debatte rü-
cken. 

Auf dem Gebiet christlicher Ethik fällt die Antwort auf die Frage, in wel-
chem Zusammenhang familiale und partnerschaftliche Formen des Zusammen-
lebens stehen, verschieden aus. Die diversen Ansätze verbindet allerdings, dass 
allein aus der Form der Familie noch keine Rückschlüsse hinsichtlich dessen 
gezogen werden können, wie das Leben innerhalb der Familien aus ethischer 
Perspektive gestaltet werden kann. Formbezogene Überlegungen können des-
halb immer nur ein Teil familienethischer Reflexionen sein, die zwangsläufig 
auch um weiterreichende Überlegungen zur inhaltlichen Dimension ergänzt 
werden müssen. Dies ist umso drängender, da ethische Konflikte vor allem im 
alltäglichen Leben von Familien zutage treten. Um eine Hilfestellung zur selbst-
ständigen Urteilsbildung für den Einzelnen zu sein, darf sich Familienethik 
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nicht in formbezogenen Aussagen erschöpfen, sondern muss die Gestaltungs-
möglichkeiten familialen Lebens ins Zentrum rücken. 

Damit ist der Perspektivenwechsel genannt, welcher der Familie als eigen-
ständigem Thema christlicher Ethik zugrunde liegt ---- weg von einer allzu star-
ken Fokussierung auf eine normative Familienform hin zu der konkreten in-
haltlichen Ausgestaltung familialen Lebens.13 Der Einzelne steht hinsichtlich 
der Handlungsoptionen vor einer kaum überschaubaren Vielfalt von Vorstel-
lungen und Erwartungen hinsichtlich der Möglichkeiten, das Familienleben 
auszugestalten. Aus dieser Vielgestaltigkeit erwächst ein Orientierungsbedarf 
seitens der Menschen für ihr Handeln, der einen Anknüpfungspunkt für die 
Ethik bildet, wenn diese nicht allein auf theoretische Fragestellungen begrenzt 
sein, sondern stattdessen Angelegenheiten der konkreten Lebensführung the-
matisieren soll. Christliche Ethik darf sich diesen Diskussionen aus den bereits 
genannten Gründen nicht entziehen, wenn sie der fundamentalen Bedeutung 
der Familie für den Einzelnen und innerhalb der Gesellschaft Rechnung tragen 
will. 

Das Anliegen der vorliegenden Arbeit besteht darin, den beschriebenen Per-
spektivenwechsel von einer alleinigen Fokussierung auf Familienformen hin zu 
einer breiteren Wahrnehmung der zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten des 
Familienlebens zu vertiefen und dadurch die Eigenständigkeit der Familie als 
ethisches Thema zu verstärken. Dabei liegt der Fokus allerdings nicht darauf, 
einzelne materialethische Fragestellungen zu analysieren und ethische Urteile 
bezüglich bestimmter Handlungsoptionen zu entwickeln. Durch eine solche 
Herangehensweise wäre immer nur ein Ausschnitt familialer Wirklichkeit Ge-
genstand der Ethik. Dies ist an sich nicht problematisch; gleichwohl wird 
dadurch das Bild verstärkt, dass die Familie ein fragmentiertes Thema der Ethik 
ist. Statt der Familie selbst sind oft nur einzelne, sie betreffende Bereiche Ge-
genstand der Reflexion. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, spielen ein-
zelne materialethische Fragestellungen in dieser Arbeit nur eine untergeord-
nete Rolle. Zwar werden Bezüge zu kontroversen Themen wie den 
Adoptionsrechten gleichgeschlechtlicher Paare, dem Umgang mit Trennungen 
und Scheidungen, der Vielfalt partnerschaftlicher Lebensformen oder der Ent-
koppelung von biologischer und sozialer Elternschaft hergestellt. Doch ge-
schieht dies vor allem in Form von Ausblicken, ohne dabei detaillierte Antwor-
ten zu gewinnen. Das Fundament dieser Arbeit bildet vielmehr das Anliegen, 
bestehende Zugänge zur Familie als Ganzes zu analysieren und daran 

13 Darüber darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass auch die Familienform 
das Handeln des Einzelnen prägt. Das ist besonders dann der Fall, wenn Krisen die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen destabilisieren. Um Stabilität zurückzugewinnen und 
die Ehe oder Partnerschaft beizubehalten, ist unter Umständen ein Handeln gefragt, das 
sich von dem üblichen unterscheidet ---- sei es, dass beispielsweise mehr Zeit in die Be-
ziehung investiert und häufiger das Gespräch mit dem Partner gesucht wird oder dass 
größere Freiräume gewährt werden. Das Handeln um der Familienform willen betrifft 
letztlich auch die inhaltliche Ausgestaltung derselben. 
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anschließend weitere Alternativen zu entwickeln. Auf welcher Grundlage kön-
nen normative Aussagen in der Familienethik getroffen werden? Geschieht dies 
aufbauend auf einer idealtypischen Familienform? Sind es vorrangig Funktio-
nen, die der Familie zugeschrieben werden und deren Ausübung im gesamtge-
sellschaftlichen Gefüge erwartet wird? Oder gibt es, wie es der Titel der Arbeit 
suggeriert, auch eine Alternative jenseits dieser beiden Ansätze? Um das An-
liegen dieser Arbeit zu realisieren und nach grundlegenden Zugängen zur Fa-
milie als Thema christlicher Ethik zu fragen, werden sowohl die »Form von Fa-
milien«14 als auch die »Inhalte des Familienlebens«15 reflektiert. 

Auf der einen Seite soll damit eine einseitige Diskussion der Familienfor-
men vermieden werden. Denn diese läuft Gefahr, Familien allein aufgrund ihrer 
Form als defizitär zu erachten und die hinter der Pluralisierung der familialen, 
ebenso wie der partnerschaftlichen Lebensformen liegenden Motive nicht aus-
reichend zu ergründen. Um solchen Tendenzen entgegenzuwirken, sind auch 
die inhaltlichen Dimensionen von Familien in den Blick zu nehmen. Dabei rückt 
vor allem die Gestaltung der Beziehung zwischen den Familienmitgliedern ins 
Zentrum, da sie das Familienleben in besonderem Maße prägt. Wie können die 
familialen Beziehungen lebensdienlich gestaltet werden? Wie kann ein ge-
schützter Raum der Familie aussehen, der zugleich dem Einzelnen Freiräume 
gewährt? Die Beziehungsebene von Familien als einen alternativen, ethischen 
Zugang zur Familie stärker zu berücksichtigen, wirkt sich zugleich auf materi-
alethische Fragestellungen aus, die für gewöhnlich vor allem dem Themenkreis 
der Familienform zugeordnet werden. Die Verschränkung von Form und Inhalt 
hat auf der anderen Seite zur Folge, dass der Fokus ebenso wenig allein auf der 
inhaltlichen Ebene der Familie liegt. 

Für die Umsetzung dieses Anliegens folgt die Arbeit einem viergliedrigen 
Schema. Rechtliche und soziologische Vertiefungen gehen dem ethisch-theolo-
gischen Teil voraus, der den Schwerpunkt bildet. An diesen schließt sich die 
Entfaltung ethischer Kriterien an, welche den Blick für das Beziehungsgesche-
hen schärfen soll, das den diversen Familienformen zugrunde liegt. Der zu Be-
ginn der Arbeit erfolgende Rückgriff auf Recht und Soziologie geschieht mit 
dem Ziel, die ethischen Auseinandersetzungen um die Familie zu kontextuali-
sieren. Mit der Einbeziehung anderer Fachbereiche ist der Anspruch verbun-
den, eine allzu voreingenommene Darstellung familialer Wirklichkeit seitens 
der Ethik zu vermeiden. In der Ethik müssen zunächst die Bedingungen, unter 
denen Familien ihr Leben führen, wahrgenommen und beschrieben werden. Da-
bei ist allerdings zu beachten, dass die Deskription unter dem Vorbehalt der 
Perspektivität steht, demzufolge Familien vor allem so gesehen werden, wie es 
dem eigenen Bild der Familie entspricht. Wo die Abweichungen zur individuel-
len Lebensführung zu zahlreich erscheinen, steht womöglich die eigene Identi-
tät zur Disposition. Nun ist freilich einzuräumen, dass die Perspektivität kein 
exklusives Phänomen der Theologie ist. Sie liegt vielmehr allen Wissenschaften 

14 Gerhard/Thiessen, Angst, 44. 
15 Gerhard/Thiessen, Angst, 44. 
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zugrunde. Durch den Rückgriff auf rechtliche und soziologische Themenstel-
lungen zur Familie soll ein möglichst umfassender Eindruck der vielschichtigen 
Wirklichkeit familialen Lebens vermittelt werden.16 Zu berücksichtigen ist da-
bei, dass die rechtlichen und soziologischen Erkenntnisse keine Quelle norma-
tiver ethischer Aussagen in christlicher Perspektive sind. Vielmehr vermitteln 
sie ein Bild der gegenwärtigen Lebensrealität von Familien, aus der ethische 
Fragen entwickelt werden können. 

Der große Einfluss der Rechtsprechung auf das Familienleben, sowohl auf 
der inhaltlichen Ebene als auch hinsichtlich der Familienformen, ist in den ver-
gangenen Jahren anhand grundsätzlicher Urteile des Bundesverfassungsge-
richtes deutlich geworden.17 Des Weiteren bestimmen die familienrechtlichen 
Regelungen auch über Trennungen hinaus das familiale Zusammenleben. Zu-
grunde liegt den verschiedenen familienbezogenen Gesetzen Art. 6 GG, dessen 
Spitzenaussage darin besteht, dass Ehe und Familie unter dem besonderen 
Schutz der staatlichen Ordnung stehen. 18 Vor dem Hintergrund der allgemeinen 
Formulierung auf der einen und der Pluralität familialer Lebensformen, die in 
der Gesellschaft begegnen, auf der anderen Seite, wirft dieser Absatz viele Fra-
gen zum Umgang mit der Vielfalt auf, die zugleich auch Gegenstand der Ethik 
sind. Daran wird deutlich, dass sich Recht und Ethik berühren, was eigens, 
wenngleich skizzenhaft, reflektiert wird.19 Angesichts der Feststellung, dass 
rechtliche Diskussionen gesellschaftliche Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Lebensformen widerspiegeln und umgekehrt durch Rechtsprechung und Ge-
setzgebung die Entwicklungen vorangetrieben oder gehemmt werden können, 
liegt es nahe, auf die rechtliche Situation von Familien einzugehen, um so An-
knüpfungspunkte für ethische Perspektiven zu schaffen. 

Von Seiten der Soziologie fließen theoretische und empirische Perspektiven 
auf die Familie in die Arbeit ein. Wie in der Ethik bestehen auch in der 

16 Dass im Rahmen dieser Arbeit auf die Fachgebiete des Rechts und der Soziologie zu-
rückgegriffen wird, bedeutet nicht, dass mittels anderer fachlicher Bereiche kein Beitrag 
dazu geleistet werden kann, den Kontext familialen Lebens zu erhellen. Allerdings kann 
dies immer nur ausschnitthaft geschehen, sodass eine Auswahl legitim erscheint. So-
wohl mit den rechtlichen Rahmenbedingungen als auch mit den soziologischen Ergeb-
nissen ist der Anspruch verknüpft, dass sie im besonderen Maße familienethische Fra-
gen kontextualisieren können. 
17 Exemplarisch steht dafür das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Sukzessiv-
adoption für gleihgeschlichtliche Lebensgemeinschaften. Diese wurde 2013 vom Bun-
desverfassungsgericht als mit dem Grundgesetz üereinstimmend eingestuft. Vgl. dazu 
folgende Mitteilung: Bundesverfassungsgericht, Nichtzulassung der Sukzessivadop-
tion durch eingetragene Lebenspartner ist verfassungswidrig, URL: https://www.bun-
desverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2013/bvg13-009.html 
(Stand: 24. Mai 2017). 
18 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland, Bonn 2011, 14. Aufgrund des Zusammenhangs von Ehe und Familie 
in Art. 6 Abs. 1 GG wäre es zu kurz gegriffen, einzig auf die Familie in rechtlicher Per-
spektive einzugehen. Vielmehr ist auch die Ehe Gegenstand der Darstellung. Vgl. S. 34ff. 
19 Vgl. S.53ff. 
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Soziologie diverse theoretische Zugänge zur Familie, die entweder stärker die 
Familienformen oder das innere Geschehen der Familie in den Fokus rücken. 
In einem ersten Schritt sollen die ausgewählten soziologischen Ansätze darge-
stellt werden. Leitend ist dabei vor allem die Frage, wie mit ihrer Hilfe der ste-
tige Wandel familialer Lebensformen erklärt werden kann. Denn zu den zent-
ralen Einsichten der Soziologie zählt, dass Familie immer schon einem Wandel 
unterliegt, wodurch Vertreter der Annahme, dass es eine einzige normative Fa-
milienform gäbe, vor besondere Herausforderungen hinsichtlich der Begrün-
dung ihrer These gestellt werden. Das gilt auch für die Theologie, für die sozio-
logische Erkenntnisse zwar keinen normativen Geltungsanspruch haben, die 
dadurch jedoch in besonderer Weise vor der Herausforderung steht, ein be-
stimmtes normatives Familienmodell vor dem Hintergrund faktischer Vielfalt 
zu plausibilisieren. In einem zweiten Schritt stehen sodann empirische Ergeb-
nisse zu Familien in Deutschland im Mittelpunkt. Als Grundlage dienen dafür 
zum einen der Mikrozensus 2013 und zum anderen die noch junge Forschung 
zu Familienleitbildern. Damit werden zwei Ziele verfolgt. Zunächst soll mittels 
des Mikrozensus die Häufigkeit von Lebensformen samt dazugehöriger Ent-
wicklungen in den letzten Jahrzehnten dargestellt werden, um kritisch die im-
mer wieder begegnende These erörtern zu können, die traditionelle Familie be-
finde sich in einem Verfall. Auf die qualitative Leitbildforschung wird dagegen 
zurückgegriffen, um einen Einblick in gesellschaftlich verbreitete Vorstellun-
gen zur Familie zu gewinnen. Auch dies ist für einen ethischen Zugang zu Fa-
milien relevant, da das eigene Familienleben in aller Regel auch in Bezug zu 
gesellschaftlich verankerten Vorstellungen gestaltet wird. Nicht selten geht da-
von ein Druck für den Einzelnen aus, wenn die eigenen und die gesellschaftli-
chen Vorstellungen und Erwartungen nicht übereinstimmen, woraus wiederum 
ethische Konflikte entstehen können. 

Die Lebensrealität von Familien kann nur ausschnitthaft erfasst werden. 
Inwieweit sich die damit angedeuteten Herausforderungen für Familien tat-
sächlich in der christlichen Ethik niederschlagen, wird bei der Auseinanderset-
zung mit zwei ausgewählten ethischen Ansätzen kritisch geprüft werden. Doch 
stellt dies nur einen Aspekt des theologischen Hauptteils dar. Den weitaus be-
deutsameren Schwerpunkt bildet die Frage, wie innerhalb christlicher Ethik 
normative Aussagen über die Familie entwickelt werden können und ob diese 
im Wesentlichen auf die Form oder auf die Gestaltung des Familienlebens zie-
len. Für die Durchführung dieser Fragestellung wurden zwei Ethiken ausge-
wählt: die erstmals 1980/81 erschienene Ethik des Ende 2016 verstorbenen 
Münchner Theologen Trutz Rendtorff und die 2011 veröffentlichte Ethik des 
Heidelberger Theologen Wilfried Härle. Die genannten Werke dieser beiden 
evangelischen Ethiker bilden aus verschiedenen Gründen die textliche Grund-
lage dieser Arbeit. Entgegen der sonst begegnenden Randständigkeit findet 
eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Familie statt, die über einzelne 
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Themen hinausreicht.20 Dies ist vor allem eine Folge der Tatsache, dass die ma-
terialethischen Reflexionen sowohl bei Rendtorff als auch bei Härle an die 
jeweiligen theoretischen Grundlegungen angeschlossen sind, deren Erkennt-
nisse auf die Familie angewendet werden. Diese Verbindung von ethischer The-
orie und materialethischer Entfaltung prägt die Entwürfe der beiden Autoren. 
Zum anderen bietet der Abstand von 30 Jahren zwischen den beiden Veröffent-
lichungen die Möglichkeit, die Zeitbedingtheit der Materialethik nachzuvollzie-
hen. Einerseits stellt dies ein Faktum einer jeden Materialethik dar, da sie im-
mer von den Umständen ihrer Zeit abhängig ist. Andererseits erscheint es 
dennoch sinnvoll, dies in Erinnerung zu rufen, um absolute Ansprüche hin-
sichtlich der getroffenen Aussagen zu vermeiden. Ebenso wie sich die ethischen 
Fragen im Bereich der Familie ändern, sind auch die Antworten der Ethik im-
mer wieder dahingehend zu prüfen, inwieweit sie angesichts stetiger Verände-
rungen der Lebensrealität noch tragfähig sind. Das bedeutet nicht, dass die Aus-
sagen der Materialethik obsolet werden, sobald sich die Rahmenbedingungen 
verändern. Allerdings ist darauf zu achten, ob gegebenenfalls andere Argu-
mente gefunden werden müssen, um einen Bezug zur Lebensrealität herzustel-
len.21 Der wichtigste Grund für die Auswahl der jeweiligen Ethik der beiden 
Autoren ist jedoch, dass sie paradigmatisch für zwei verschiedene Zugangswei-
sen zur Familie stehen: Rendtorff thematisiert die Familie als eine Ableitung 
aus der Ehe von Mann und Frau und setzt sich im Zuge dessen kritisch mit 
anderen partnerschaftlichen Lebensformen auseinander, sodass sich familien-
bezogene Fragen allen voran aus der Beurteilung der verschiedenen partner-
schaftlichen Lebensformen speisen. Demgegenüber stehen Familie und Ehe 
zwar auch bei Härle in einem Zusammenhang, doch ist dieser im Gegensatz zu 
Rendtorffs Bestimmung nicht durch Exklusivität gekennzeichnet. Stattdessen 
sind Familie und Ehe in den umfassenderen Themenkomplex der Lebensformen 
eingebettet. Da nach Auffassung Härles sowohl der Familien- als auch der Ehe-
Begriff samt damit zusammenhängender Fragen, verglichen mit anderen Le-
bensformen, besonders strittig sind, thematisiert er Familie und Ehe eigens.22 
Allerdings stehen Lebensformen im Allgemeinen und dementsprechend auch 
Familie und Ehe nicht für sich, sondern in Verbindung mit Sexualität und Liebe. 
Das hat für die materialethischen Ausführungen zu Familie und Ehe zur Folge, 
dass sie eine Dimension dieser Trias neben anderen sind. Dies fällt vor allem 

20 Bei Trutz Rendtorff gilt das nur bedingt, da er den Schwerpunkt auf die Ehe legt. 
Allerdings wird vor allem die Rolle der Familie für die Befähigung zu eigenen ethischen 
Urteilen hervorgehoben, was wiederum auch ein thematischer Aspekt ist, der über die 
üblichen, formbezogenen Einzelfragen hinausgeht. 
21 Dieser Gedanke kann mit Blick auf die Ehe veranschaulicht werden. Sowohl Rend-
torff als auch Wilfried Härle halten an einer besonderen Stellung der Ehe fest. Sie 
unterscheiden sich hingegen unter anderem dahingehend, ob die Ehe die von allen zu 
erstrebende Idealform ist, wie dies Rendtorff suggeriert, oder ob sie einen besonderen 
Stellenwert besitzt, der andere partnerschaftliche Lebensformen jedoch nicht aus-
schließt und diskreditiert, wie dies bei Härle der Fall ist. 
22 Vgl. Wilfried Härle, Ethik, Berlin 2011, 349ff.354ff. 
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im Vergleich mit Rendtorff auf, der anhand der Ehe, und somit auch der Fami-
lie, seine gesamten theoretischen Grundlegungen hinsichtlich ihrer Konse-
quenzen für die Lebensführung des Einzelnen entfaltet. Die Darstellung und 
kritische Reflexion der materialethischen Aussagen Rendtorffs und Härles 
bildet einen Schwerpunkt bei der Auseinandersetzung mit ihren ethischen An-
sätzen. Diesem Arbeitsschritt geht jedoch eine Beschäftigung mit den theoreti-
schen Grundlegungen voraus. Dabei ist der Gedanke leitend, dass die material-
ethischen Aussagen durch die theoretischen Grundlagen vorbereitet werden. 
Um die Aussagen zur Familie in den Kontext der jeweiligen Ethik einordnen zu 
können, erfolgt eine Darstellung der zugrunde liegenden ethischen Theorie. Al-
lerdings ist dies nicht gleichbedeutend damit, dass die jeweiligen Erkenntnisse 
daraus unmittelbar auf die Materialethik übertragen werden. Stattdessen zeigt 
sich zuweilen eine Diskrepanz zwischen beiden Teilgebieten der Ethik, was an-
hand der möglichen Schlussfolgerungen auf der Basis der theoretischen Grund-
lagen hinsichtlich der konkreten Lebensform der Familie sichtbar wird. Diese 
bilden einen Zwischenschritt, der die vielfältigen Implikationen der ethischen 
Theorie für die Materialethik verdeutlichen soll. Allerdings wird er in dieser 
Form weder von Rendtorff noch von Härle getätigt. Sowohl die Thesen dieses 
Zwischenschritts als auch die zusammenfassenden Thesen, die an die jeweili-
gen materialethischen Aussagen angeschlossen sind, fließen in die abschlie-
ßenden Überlegungen ein. 

Den Abschluss dieser Arbeit stellt die Grundlegung einer ethischen Kriterio-
logie dar. Mit ihr ist das Anliegen verbunden, den Perspektivenwechsel hin zu 
einer wachsenden Eigenständigkeit der Familie im materialethischen Themen-
kanon fortzuführen. Es handelt sich dabei nicht um einen eigenen ethischen 
Ansatz, sondern vielmehr um eine Grundlegung, an die weiterreichende Über-
legungen angeschlossen werden können. Zwar stellen Kriterien kein Novum in 
der christlichen Ethik dar, aber bislang sind sie vor allem im partnerschaftsthe-
oretischen Kontext bekannt. Die Ausweitung der ethischen Kriterien auf fami-
liale Lebensformen hat zum einen zur Folge, dass das Hauptaugenmerk auf der 
Gestaltung des Lebens innerhalb der Familie liegt. Obwohl eine Definition der 
Familie vonnöten ist, um den Bezugsgegenstand der Kriterien zu bestimmen, 
bildet diese keine Basis für die ethische Beurteilung einer Familie. Dementspre-
chend sind sie auf die vielfältigen Lebensformen anwendbar, ohne diese auf-
grund ihrer Form vorzuverurteilen. Zum anderen stellen Kriterien auch auf 
sprachlicher Ebene einen Gewinn dar, da ihre allgemein gehaltene Formulie-
rung genügend Spielraum für die zahlreichen Facetten familialen Lebens bietet. 
Auf diese Weise tragen sie sowohl der Vielfalt familialer Formen als auch jener 
der Gestaltungsmöglichkeiten Rechnung. 

Mittels der entwickelten ethischen Kriterien wird schließlich auch ein Be-
zug zur Bibel hergestellt, da sie aus dem biblischen Doppelgebot der Liebe ab-
geleitet werden und zugleich zu dessen Veranschaulichung dienen. Die Frage, 
ob und wie die Bibel in der christlichen Ethik zur Anwendung kommt, führt 
mitten hinein in eine Kontroverse, die hinsichtlich der Leidenschaft, mit der sie 
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geführt wird, den Debatten um das vermeintlich richtige Bild von Familie in 
nichts nachsteht. Aus der Perspektive der einen finden biblische Einzelaussa-
gen über die Familie, genauer über die der Familie zugrunde liegende Ehe von 
Mann und Frau, nicht ausreichend Beachtung im ethischen Diskurs. Im Zent-
rum der Kritik steht dabei vor allem der Umgang mit den biblischen Aussagen 
zur Homosexualität und zum Zusammenhang von Ehe und Sexualität. Aus der 
Perspektive der anderen ist bei jedem Rückgriff auf Einzelnormen der Bibel de-
ren kulturelle Prägung kritisch zu berücksichtigen. Stattdessen sei vielmehr 
die Liebe, wie sie in der neutestamentlichen Verkündigung im Zentrum steht, 
das zentrale Motiv christlicher Ethik. Während auf der einen Seite das Leben 
der Menschen in einer schier unüberschaubaren Anzahl biblisch begründeter 
Normen zu ersticken droht, läuft man auf der anderen Seite Gefahr, dass bei-
nahe alles erlaubt ist, weil mit Verweis auf die Liebe viel legitimiert werden 
kann. Dass diese beiden Möglichkeiten, einseitig auf die Bibel in der Ethik zu-
rückzugreifen, keinen sinnvollerweise zu folgenden Weg darstellen, liegt auf 
der Hand. Bei Ersterem droht der Blick für die Komplexität des Lebens verloren 
zu gehen, zu der auch zählt, dass in der Bibel nicht unmittelbar alle Antworten 
auf Fragen der Lebensführung gefunden werden können. Bei der Alternative 
wird wiederum außer Acht gelassen, dass die individuelle Freiheit Grenzen 
kennt und die Liebe um des anderen willen auch Begrenzungen der eigenen 
Möglichkeiten bereithält. Ein Konsens bezüglich der Realisierung des Schrift-
bezugs christlicher Ethik ist nicht in Sicht und kann auch im Rahmen dieser 
Arbeit nicht hergestellt werden. Dass Kriterien in der Ethik zur Anwendung 
kommen sollen, weist jedoch bereits darauf hin, dass keine Einzelnormen im 
Zentrum der Ethik stehen. Dies liegt aufgrund ihrer Vielzahl nahe, mit der zu-
weilen auch eine Widersprüchlichkeit einhergeht, die nicht in Eindeutigkeit 
aufgelöst werden kann. Stattdessen stellt das Doppelgebot der Liebe die Basis 
der ethischen Kriterien dar, wobei die sich daraus ergebenden Begrenzungen 
und Vermittlungen betont werden, die sich aus der Liebe zu Gott, den Mitmen-
schen und einem selbst ergeben. Auf diese Weise soll einer ethischen Haltung, 
dass alles erlaubt sei, Einhalt geboten werden.23  

Folgendes ist hinsichtlich Anliegen, Aufbau und Methode der Arbeit festzu-
halten: Die Arbeit widmet sich der Frage, welche grundlegenden Zugänge zur 
Familie aus ethischer Perspektive gewählt werden können, um die Familie als 
ein eigenständiges Thema der Ethik zu etablieren. Kapitel zu rechtlichen und 
soziologischen Perspektiven auf die Familie dienen der Kontextualisierung. Da-
mit soll zum einen vermieden werden, dass die Lebenswirklichkeit von Fami-
lien so wahrgenommen wird, wie es der eigenen Perspektive und Prägung ent-
spricht. Zum anderen soll ein breit gefächertes Bild der gegenwärtigen 
Situation von Familien gezeichnet werden, da ethische Konflikte in der Lebens-
realität entstehen. Die kritische Auseinandersetzung mit den ethischen Ansät-
zen Rendtorffs und Härles stellt zwei paradigmatische Zugangsweisen zur 
Familie in der christlichen Ethik dar. Die Entfaltung ethischer Kriterien bildet 

23 Vgl. S.325. 
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den Abschluss und ist der Versuch, einen Zugang zur Familie zu ermöglichen, 
der den Schwerpunkt auf die Gestaltung des zugrunde liegenden Beziehungs-
geschehens legt. So soll das eingangs erwähnte einseitige Abarbeiten an Fami-
lienformen vermieden und die Gleichgültigkeit gegenüber den eigentlichen, all-
täglichen Herausforderungen von Familien durchbrochen werden. 

Einleitung 



II. Ehe und Familie im Grundgesetz

Im öffentlichen Diskurs über die Familie wird häufig Bezug auf Art. 6 GG ge-
nommen, weshalb es nahe liegt, in eine ethisch-theologische Arbeit Ausführun-
gen zu diesem Artikel selbst wie auch seinem Kontext einzubeziehen. Zumal 
ein Zusammenhang zwischen der Rechtsprechung und öffentlichen Debatten 
auf dem Themenfeld von Ehe und Familie besteht, der sich auch in ethisch-
theologischen Diskursen niederschlägt. Paradigmatisch stehen dafür die Dis-
kussionen um die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare, die 2017 in die Einfüh-
rung der sogenannten Ehe für alle mündeten. Diese führte nicht nur zu einer 
Stärkung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, sondern wirkt sich auch auf 
familienrechtliche Fragen aus. Festzuhalten ist, dass in der Rechtsprechung 
und im Gesetzgebungsprozess auf der einen Seite gesellschaftliche Entwicklun-
gen aufgegriffen werden, auf der anderen Seite der öffentliche Diskurs auch 
angetrieben werden kann. 24 Auch deshalb sollen rechtliche Aspekte von Ehe 
und Familie hier nun dargestellt werden. Dies geschieht auf zweierlei Weise. 
Zunächst ist das Augenmerk auf den Ehe- und Familienbegriff im Grundgesetz 
gerichtet. Da beide Begriffe lediglich genannt werden, ist ein Rückgriff auf er-
gänzende Kommentare notwendig, um ihre Bedeutung zu erfassen. Sodann 
rückt der Zusammenhang von Ehe und Familie in den Fokus. Denn die Formu-
lierung in Art. 6 Abs. 1 GG wirft die Frage auf, wie sich Ehe und Familie zuei-
nander verhalten. Dass beide Lebensformen in einem Satz genannt werden, 
deutet bereits darauf hin, dass Ehe und Familie schwerlich losgelöst voneinan-
der betrachtet werden können. Heißt das jedoch, dass die Ehe aus rechtlicher 
Perspektive eine Voraussetzung der Familie ist? Oder sind beide Lebensformen 
getrennt voneinander zu betrachten? Im Folgenden liegt ein Schwerpunkt des-
halb auf der Frage, ob von Gesetzeswegen her eine bestimmte partnerschaftli-
che Lebensform Voraussetzung von Elternschaft ist. 

1. Einleitende Bemerkungen zum Grundgesetz

Vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass während der Zeit der nationalsozia-
listischen Diktatur das Recht systematisch ausgehöhlt, missbraucht und ver-
letzt wurde, verabschiedeten die Mitglieder des Parlamentarischen Rates, zu 
denen Vertreter der neugewählten Landesparlamente gehörten, am 8. Mai 1949 

24 Vgl. S.35ff. 
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das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. War es ursprünglich als 
Provisorium bis zur bald erwarteten Einheit Deutschlands gedacht, etablierte 
es sich schnell in der Bundesrepublik »und bildet heute geradezu ein Identifi-
kationszentrum des deutschen Volkes.«25 Um das Grundgesetz dem Missbrauch 
und der Einflussnahme tagespolitischer Machtkonstellationen zu entziehen, 
sind möglichen Änderungen seines Wortlautes hohe Hürden auferlegt. So be-
darf es jeweils einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat, um den 
Wortlaut einzelner Artikel des Grundgesetzes zu ändern. Gänzlich von Ände-
rungen ausgenommen sind Art. 1 und 20 GG sowie all jene Bestimmungen zur 
Gliederung der Bundesrepublik in Länder und deren Mitwirkung bei der Ge-
setzgebung (Art. 79 Abs. 3 GG). 

Art. 1 GG ist unabänderlich. Seinem Wortlaut zufolge ist die Würde des 
Menschen, zu deren Schutz die staatliche Gewalt verpflichtet ist, unantastbar. 
Darauf folgt das Bekenntnis zu Menschenrechten, die ihrem Wesen nach un-
verletzlich und unveräußerlich sind und die Grundlage menschlicher Ge-
meinschaft darstellen. Nach der Würde des Menschen und den Menschenrech-
ten wird in Art. 1 Abs. 3 GG der Begriff der Grundrechte eingeführt. Sie binden 
alle Gewalten im Staat, also die Legislative, Exekutive und Judikative.26 Für die 
weiteren Gedanken in diesem Kapitel ist es wichtig, wie Menschenwürde und 
Grundrechte ins Verhältnis zueinander gesetzt werden. Denn davon hängt ab, 
ob Art. 2 bis 19 GG ebenfalls unveränderlich sind oder Änderungen vorgenom-
men werden können ---- also auch Art. 6 GG, in dem Aussagen über die Ehe und 
die Familie, sowie Elternschaft getroffen werden.27 Bereits der Textbefund gibt 
verschiedenen alternativen Deutungen Raum. Während Art. 1 bis 19 GG als Die 
Grundrechte überschrieben sind, ist in Art. 1 Abs. 3 GG die Rede von den nach-
folgenden Grundrechten. Daran knüpfen die in der Rechtswissenschaft disku-
tierten Interpretationen an, von denen stellvertretend zwei entgegensetzte 

25 Gerhard Robbers, Einführung in das deutsche Recht, Baden-Baden 52012, 38. 
26 Art. 1. GG im Wortlaut gemäß Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Grund-
gesetz, 13: »(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen 
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschli-
chen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. (3) Die nachfolgen-
den Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 
unmittelbar geltendes Recht.« 
27 Die Frage nach dem Status von Art. 6 GG betreffs möglicher Änderungen ist bedeut-
sam, wenn davon ausgegangen wird, dass sowohl die Ehe als auch die Familie einem 
gesellschaftlichen Wandel unterliegen ---- sei es im Umfeld beider Institute oder sie direkt 
betreffend. Aus sich wandelnden Auffassungen von Ehe und Familie könnte sodann 
auch die Notwendigkeit folgen, Änderungen an Art. 6 GG vorzunehmen. Alternativ 
könnte aus der Unveränderlichkeit des Artikels gerade die Aufgabe folgen, Ehe und Fa-
milie in ihrer besonderen Stellung zu plausibilisieren. In beiden Fällen besteht die Not-
wendigkeit, über die Rechtswissenschaft hinauszugehen und Erkenntnisse anderer 
Fachbereiche einzubeziehen. 
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Ansichten vorgestellt werden. Auf der einen Seite steht Günter Dürig für die 
Ansicht, dass die Grundrechte aus der Menschenwürde abgeleitet werden. Art. 
1 GG besitzt in diesem Fall »den Charakter eines obersten Konstitutionsprin-
zips allen objektiven Rechts.«28 Das heißt, dass die Grundrechte jeweils eine 
Konkretion des Grundsatzes der unantastbaren Menschenwürde sind.29 Sie sind 
von Art. 1 Abs. 1 GG bestimmt und werden von diesem Artikel dominiert.30 Dem 
steht die Auffassung entgegen, dass die Unantastbarkeit der Menschenwürde 
ein Grundrecht neben anderen ist, wie es beispielsweise von Matthias Herde-
gen vertreten wird. Der materiale Gehalt von Art. 1 GG stelle, so Herdegen, 
keinen expliziten Zusammenhang zwischen Menschenwürde und Grundrech-
ten her.31 Statt auf einem abstrakten Prinzip liegt der Fokus auf dem Indivi-
duum.32 Die Grundrechte zu missachten, bedeutet dann, das Recht eines Men-
schen zu verletzen und nicht nur gegen ein objektives Prinzip zu verstoßen.33 
Wie Dürig würdigt aber auch Herdegen den Gedanken einer Werteordnung, 
wonach Art. 1 GG die Grundlage der Grundrechte darstellt. Auf diese Weise 
wird zum einen der Fokus auf den Wert des einzelnen Menschen gelegt. Zum 
anderen ist die Menschenwürde ein wiederkehrendes Motiv in den Grundrech-
ten, weshalb beide Begriffe nicht grundsätzlich getrennt voneinander betrach-
tet werden können ---- doch eben nicht so, als seien die Grundrechte lediglich 
eine Ableitung aus der Würde des Menschen.34 Eine verbindende Lesart schlägt 
Hartmut Kreß vor. Er betrachtet die Menschenwürde sowohl als ein ei-
genständiges Grundrecht als auch einen grundlegenden Begriff der Verfassung, 
der durch die nachfolgenden Artikel konkretisiert wird.35 Eine Entscheidung 

                     
28 Günter Dürig, I. Abschnitt. Die Grundrechte. Artikel 1. Schutz der Menschenwürde, 
in: Theodor Maunz/Günter Dürig (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, München 321996, 
Rn. 4. 
29 Vgl. Dürig, Schutz, Rn. 4. 
30 Vgl. Hans Hofmann, I. Die Grundrechte. Artikel 1. Menschenwürde. Grundrechtsbin-
dung, in: Bruno Schmidt-Bleibtreu/Franz Klein (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar zum 
Grundgesetz, Köln 122011, Rn. 77. 
31 Vgl. Matthias Herdegen: I. Abschnitt. Die Grundrechte. Artikel 1 Absatz 1. Schutz 
der Menschenwürde, in: Theodor Maunz/Günter Dürig (Hrsg.), Grundgesetz. Kommen-
tar, München 442005, Rn. 19. Wird dieser Lesart gefolgt, scheint es meines Erachtens 
durchaus möglich, an Art. 2 bis Art. 19 GG Änderungen vorzunehmen. Einerseits be-
stünde dadurch die Gefahr, die Grundrechte zu beschneiden, andererseits würde dies 
die Möglichkeit für Anpassungen des Grundgesetzes ermöglichen ---- letzteres hat unter 
Umständen mit Blick auf Ehe und Familie eine Bedeutung, da diese beiden Formen 
menschlichen Lebens in besonderer Weise dem gesellschaftlichen Wandel unterliegen. 
32 Vgl. Herdegen, Menschenwürde, Rn. 10. 
33 Vgl. Herdegen, Menschenwürde, Rn. 26. 
34 Vgl. Herdegen, Menschenwürde, Rn. 18. 
35 Vgl. Hartmut Kreß, Ethik der Rechtsordnung. Staat, Grundrechte und Religionen im 
Licht der Rechtsethik, Stuttgart 2012, 118. Im Streit um Matthias Herdegens Ausle-
gung des ersten Artikels des Grundgesetzes bezieht HARTMUT KRESS insofern Stellung, 
als dass er mit Blick auf die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland Herdegen 
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zugunsten einer Lesart muss an dieser Stelle nicht getroffen werden. Vielmehr 
gilt es, sich beider Lesarten und vor allem der damit verbundenen Frage nach 
der Möglichkeit von Änderungen von Art. 6 GG bewusst zu sein. 

Art. 6 GG gehört zu den Grundrechten. Gemäß Art. 1 Abs. 3 GG ist alle 
Gewalt im Staat an diesen Artikel sowie die anderen Grundrechte gebunden. 
Das Individuum steht im Mittelpunkt der Grundrechte. Sein Verhältnis zum 
Staat wird durch die Grundrechte bestimmt, denen verschiedene Funktionen 
zugeschrieben werden. In der Regel sind diese in subjektiv-rechtliche und ob-
jektiv-rechtliche Funktionen unterschieden.36 Zu den subjektiv-rechtlichen 
Funktionen gehören das Abwehrrecht, das Teilhaberecht sowie das Gleichbe-
handlungsrecht.37 Als Abwehrrechte garantieren die Grundrechte den Schutz 
des Individuums vor unverhältnismäßigen Eingriffen des Staates in das eigene 
Leben. Indem sie »Ansprüche auf die Teilhabe an staatlichen Leistungen, Ein-
richtungen oder Gütern begründen«38, sind die Grundrechte als Teilhaberechte 
zu verstehen.39 Schließlich gewährleisten sie als Gleichbehandlungsrechte die 
gleiche rechtliche Behandlung aller Individuen unabhängig von ihrer offensich-
tlichen Verschiedenheit. Zu den objektiv-rechtlichen Funktionen, die über die 
Interessen des Einzelnen hinausgehen, gehören die Ausstrahlungsfunktion, die 
Schutzpflicht und die Verfahrensfunktion.40 Eine Ausstrahlungsfunktion haben 
die Grundrechte, insofern sie auf die gesamte Rechtsordnung Einfluss haben. 
Die Schutzpflicht besteht darin, dass der Staat die Aufgabe hat, die Grundrechte 
vor Angriffen durch Dritte zu schützen. Schließlich stellt die 

                     
darin unterstützt, dass der Begriff der Menschenwürde nicht ausschließlich mittels re-
ligiöser Kategorien erschlossen werden kann. Vielmehr spricht sich KRESS dafür aus, die 
unterschiedlichen Denkwege in der Auseinandersetzung mit der Menschenwürde auf-
zuzeigen. Vgl. Kreß, Ethik, 122f. 
36 Vgl. Bernhard Losch/Andreas Schwartze, Rechtswissenschaft für Gesellschaftswis-
senschaften. Juristische Grundlagen für Ökonomen, Politologen, Sozial- und Kulturwis-
senschaftler, Stuttgart 2006, 27: Subjektive Rechte beziehen sich auf die Rechte, die 
dem Individuum aufgrund seiner Existenz zukommen. Der Mensch ist von Geburt an 
ein Träger von Rechten. Objektives Recht hingegen zielt auf das zu regelnde Gut an sich 
und verpflichtet den Staat zu Schutzvorkehrungen, die ein Gut oder einen Wert an sich 
betreffen. So ist das menschliche Leben an sich schützenswert. 
37 Für die folgenden Erläuterungen vgl. Sebastian Müller-Franken, Vorbemerkungen 
vor Art. 1. Allgemeine Grundrechtslehren, in: Bruno Schmidt-Bleibtreu/Franz Klein 
(Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar zum Grundgesetz, Köln 122011, Rn.12----14. 
38 Müller-Franken, Vorbemerkungen, Rn.13. 
39 Das Teilhaberecht bezieht sich nicht auf soziale staatliche Leistungen. Soziale Grund-
rechte sind im Grundgesetz nicht verbürgt. Demnach bezieht sich das Teilhaberecht vor 
allem darauf, dass der Staat dem Individuum Möglichkeiten schafft, die Grundrechte zu 
verwirklichen beziehungsweise daran zu partizipieren. Vgl. Losch/Schwartze, Rechts-
wissenschaft, 50. 
40 Dahinter steht jeweils der Gedanke, dass die Grundrechte an sich wertvoll sind und 
eine objektive Wertordnung darstellen, die es zu schützen gilt. Vgl. Müller-Franken, 
Vorbemerkungen, Rn. 15. 
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Verfahrensfunktion der Grundrechte sicher, dass rechtliche Regelungen mit 
den Grundrechten in Einklang stehen.41 Vor dem Hintergrund der verfas-
sungsrechtlichen Bestimmungen zu Ehe und Familie ist festzuhalten, dass so-
wohl die Abwehr- als auch die Teilhabefunktion, sowie die Schutzpflicht auf 
Seiten des Staates eine hervorgehobene Rolle spielen. Die folgenden Erläute-
rungen werden dies deutlich machen. Im Wortlaut lassen sich diese verfas-
sungsrechtlichen Sätze in Art. 6 GG finden: 

»(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen 
Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht 
die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf 
Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erzie-
hungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu 
verwahrlosen drohen. 
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Ge-
meinschaft. 
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Be-
dingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung 
in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.«42  
Zu den in Art. 6 GG angesprochenen Themen gehören die besondere Stel-

lung von Ehe und Familie, das Recht und die Pflicht der Eltern, die Kinder zu 
pflegen und zu erziehen, die Voraussetzung für die Trennung der Kinder von 
ihren Eltern, der Mutterschutz sowie die Gleichstellung der nichtehelichen mit 
den ehelichen Kindern.43 Ehe und Familie sind in Art. 6 Abs. 1 GG den an-
schließenden Bestimmungen vorangestellt, wobei die Ehe keine weitere Erwäh-
nung in den folgenden Absätzen findet. Die übrigen Absätze lassen sich als Re-
gelungen zu Eltern-Kind-Gemeinschaften zusammenfassen und bilden den 
thematischen Schwerpunkt von Art. 6 GG. Es wäre wohl vorschnell, würde aus 
den unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten zwischen Art. 6 Abs. 1 GG 
und Art. 6 Abs. 2-5 GG auf der Wortebene geschlussfolgert werden, dass Ehe, 
Familie und Eltern-Kind-Gemeinschaften in keinem Zusammenhang stünden. 

                     
41 Vgl. Müller-Franken, Vorbemerkungen, Rn. 16----19. 
42 Bundeszentrale für politische Bildung, Grundgesetz, 14. 
43 Auffällig ist, dass der Vater im Gegensatz zur Mutter keine Erwähnung findet. In der 
Lebenswirklichkeit hat dies vor allem bei unverheirateten Paaren Konsequenzen. Bei 
der Geburt eines Kindes bekommt zunächst die Mutter das alleinige Sorgerecht. Der 
Vater des Kindes muss dagegen die Mitsorge bei einem Familiengericht beantragen. Vgl. 
Christian Papesch, Reform des Sorgerechts. Was ändert sich für ledige Väter, URL: 
http://www.tagesschau.de/inland/sorgerecht-faq100.html (Stand: 10. März 2015). Es 
ließen sich noch weitere Beispiele anführen, die insgesamt zeigen, dass die rechtliche 
Stellung der Väter als schwach einzuschätzen ist. Das Grundgesetz unterstützt diese 
Tendenz durch die Nichterwähnung der Väter, wodurch eine Asymmetrie zur Erwäh-
nung der Mütter entsteht. 
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Eine solche Schlussfolgerung erscheint allein deshalb bereits als unplausibel, 
weil im allgemeinen Sprachgebrauch wie auch hier in Art. 6 GG Ehe, Familie, 
Eltern und Kinder oftmals in einem Atemzug genannt werden. Deshalb ist im 
Folgenden der Frage nachzugehen, in welcher Verbindung Ehe und Familie zu 
Eltern-Kind-Gemeinschaften stehen. Darüber hinaus ist aber auch zu fragen, 
wie sich die Ehe und die Familie zueinander verhalten. Zu diesem Zweck sind 
der Ehe- und der Familienbegriff zu betrachten. Im Anschluss an die Begriffsun-
tersuchung ist im Kontext von Erwägungen zum historischen Kontext des 
Grundgesetzes insbesondere dem Zusammenhang von Ehe und Familie und 
dem Grund ihres besonderen Schutzes nachzugehen. 

2. Der Ehe- und Familienbegriff im Grundgesetz 

2.1 Grundgesetzkommentare als Hilfsmittel 
Unter Rückgriff auf Kommentare zum Grundgesetz sollen nun die Charakteris-
tika der beiden Rechtsinstitute Ehe und Familie dargestellt werden.44 Zwar 
könnte dies beispielsweise auch unter Verwendung von soziologischen oder 
theologischen Erläuterungen geschehen ---- wie es zu gegebener Zeit auch noch 
der Fall sein wird ---- doch erscheint die Hinzunahme von Kommentaren zum 
Grundgesetz insofern als sinnvoll, als dass deren Verfasser die Artikel des 
Grundgesetzes auslegen und kontextualisieren. Dafür nehmen sie unter ande-
rem die Entscheide des Bundesverfassungsgerichtes hinzu, in denen das 
Grundgesetz auf verbindliche Weise ausgelegt wird, und kommentieren diese 
wiederum. So entsteht ein Zirkel aus Auslegung und Kommentierung, da jede 
Form der Auslegung zugleich eine Kommentierung ist. Dabei legt sich der Ver-
fasser auf Positionen und Ansichten fest und schließt andere als weniger plau-
sibel aus. Zugleich greifen auch die Richter des Bundesverfassungsgerichtes 
auf Kommentare zurück, sodass ihre Entscheide nicht nur die Verfasser der 
Kommentare beeinflussen, sondern von diesen auch beeinflusst werden. Zu be-
achten ist hierbei, dass das sogenannte Richterrecht, das auf den in der Recht-
sprechung »entwickelten und konkretisierten Rechtssätze[n]«45 beruht, in der 
deutschen Rechtspraxis schillert. Obwohl es nicht den Rang einer Rechtsquelle 
hat, verhält es sich doch so, dass die Rechtsprechung von Obergerichten eine 
                     
44 Ein Rechtsinstitut ist der Zusammenschluss verschiedener Normen, die aufgrund ih-
rer Thematik zusammengehören. Mit Blick auf das Institut der Ehe sind dies beispiels-
weise Regelungen des Ehealters, des Eheschlusses, der Auflösung der Ehe sowie Nor-
men zur Ausgestaltung der Ehe, worunter unter anderem die Gleichberechtigung der 
Ehepartner gezählt werden kann. Zu den Instituten können weiterhin Gerichtsverfah-
ren, Verträge oder Eigentum gezählt werden. Jedoch ist zu beachten, dass ein Institut 
lediglich den rechtlichen Rahmen darstellt, der von Individuen in der Folge ausgestaltet 
wird. Vgl. Klaus Friedrich Röhl/Hans-Christian Röhl, Allgemeine Rechtslehre. Ein 
Lehrbuch, Köln/München 32008, 408. 
45 Robbers, Einführung, 22. 
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orientierende Funktion für untergeordnete Gerichte hat. Prinzipiell bindend für 
»die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und 
Behörden«46 und damit eine Ausnahme darstellend, sind die Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichtes. Sowohl auf dessen Entscheide als auch die 
anderer Gerichte wird in Kommentaren zurückgegriffen, um die eigene Ausle-
gung zu unterstützen beziehungsweise von den Entscheiden abzuheben. 

Kommentare stellen neben der Rechtsprechung eine Form der Auslegung 
von Gesetzen dar. Dass Gesetze ausgelegt werden müssen, hat darin seinen 
Grund, dass die einzelnen Rechtssätze zwar Normen enthalten und festlegen, 
jedoch weder Rechtssätze noch Normen eine eigene Intention besitzen. 
Stattdessen steht hinter jedem Rechtssatz eine rechtsetzende Institution.47 Das 
Ziel der Auslegung ist, den beabsichtigten Zweck der Norm herauszuarbeiten, 
was sowohl im Rahmen der Rechtsprechung als auch der Kommentarliteratur 
geschieht. Kommentare zum Grundgesetz sind daher eine Auslegung des 
Grundgesetzes. Die Anwender des Rechts ---- seien es Richter oder Verfasser von 
Kommentaren ---- bedienen sich bei der Auslegung bestimmter Mittel. Im Allge-
meinen sind es derer drei: das Mittel des Wortlautes, der systematischen Au-
slegung, sowie der historischen Auslegung.48  

Wird das Mittel des Wortlautes verwendet, steht der Normtext als solcher im 
Fokus des Interesses. Der Wortlaut wird analysiert, um sowohl die Intention 
des Gesetzgebers als auch den Zweck des Rechtssatzes herauszuarbeiten. Auf 
diese Weise steht zunächst der Text selbst im Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Jedoch zieht dieses Auslegungsmittel unvermeidlich auch die Anwendung wei-
terer Auslegungsmittel nach sich, weil Sprache zum einen einem Wandel un-
terliegt, sodass die Bedeutungen von Wörtern veränderlich sind. Zum anderen 
ist Sprache stets uneindeutig.49 Eine sich allein am Wortlaut orientierende Au-
slegung würde diesem Umstand nicht Rechnung tragen und stattdessen die Ein-
deutigkeit von Sprache postulieren. Würden Unterschiede im Verständnis von 
Worten in Betracht gezogen werden, ginge dies bereits über den eigentlichen 
Wortlaut hinaus. Aufgrund der Grenzen von Sprache ---- namentlich deren Wan-
del und ihre fehlende Eindeutigkeit ---- werden deshalb auch andere Mittel hin-
zugezogen, um Rechtssätze auszulegen. 

                     
46 Robbers, Einführung, 23. 
47 Vgl. Bernd Rüthers/Christian Fischer/Axel Birk, Rechtstheorie mit Juristischer Me-
thodenlehre, München 72013, 424; Röhl/Röhl, Rechtslehre, 612. 
48 Vgl. Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 427. Röhl/Röhl, Rechtslehre, 613----626 fü-
gen diesen Methoden noch weitere hinzu. So gebe es neben dem Wortlaut, der histori-
schen und der systematischen Auslegung des Weiteren die Subsumtion, wonach darauf 
geachtet wird, ob ein Tatbestand vorliegt oder nicht, die teleologische Auslegung, mittels 
deren Anwendung der maßgebliche Zweck der Norm herausgearbeitet werden soll, die 
verfassungs- und europarechtskonforme Auslegung, die mit der systematischen Ausle-
gung verwandt ist, und die Rechtsvergleichung, wobei diese Methode vorrangig im Eu-
roparecht ihre Anwendung findet. 
49 Vgl. Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 439; Röhl/Röhl, Rechtslehre, 613f. 
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Neben dem Wortlaut ist der Kontext entscheidend, in dessen Rahmen ein 
Rechtstext konzipiert und rezipiert worden ist. Als Teil der Rechtsordnung ist 
der Rechtstext Teil eines einheitlichen Systems. Im Rahmen der systematischen 
Auslegung werden Begriffe und Einzelnormen innerhalb dieses einheitlichen 
Systems analysiert.50 Drei Ebenen sind dabei allgemein zu unterscheiden: die 
Einzelnorm in Bezug auf das jeweilige Gesetz, weitere Gesetze der Rechtsord-
nung und die Ausstrahlungsfunktion der Verfassung. Innerhalb dieser Ebenen 
ist eine Norm auszulegen.51 

Zum Dritten stellt die historische Auslegung ein Mittel dar. Deren 
Ausgangspunkt besteht in der Prämisse, dass zwischen dem Erlass einer Norm 
und ihrer Anwendung eine unbestimmte Zeitspanne liegt, in deren Verlauf sich 
beispielsweise die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert haben 
können. Indem mittels der historischen Auslegung ein »Zugang zu dem urs-
prünglichen Sinn und Bedeutungszusammenhang der anzuwendenden 
Norm«52gelegt werden soll, wird versucht, den Graben zwischen der Zeit des 
Erlasses und seiner Anwendung zu überbrücken.53 In der Anwendung ergibt 
sich dann aber auf Seiten des Rechtsanwenders die Frage, ob der Rechtsnorm 
in ihrer historischen Absicht gefolgt werden soll oder ob Modifikationen 
aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen vorzunehmen sind.54  

                     
50 Vgl. Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 439----441. Dabei ist zu beachten, dass die 
Vorstellung eines einheitlichen Normensystems ideeller Natur ist und nicht der Realität 
entspricht. An der Vorstellung festzuhalten, ist dennoch geboten, da eine widersprüch-
liche Rechtsordnung gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit verstoßen würde. Des-
halb ist bei Widersprüchen eine harmonisierende Auslegung anzustreben. Vgl. 
Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 440; Röhl/Röhl, Rechtslehre, 622. Dort wird zu-
gleich auf die verfassungs- und europarechtskonforme Auslegung verwiesen, die eben-
falls der systematischen Auslegung zuzuordnen ist. Demzufolge dürfen, vorausgesetzt 
der Aufbau der Rechtsordnung wird als gestuft vorausgesetzt, Auslegungen nicht höher-
rangigen Regelungen widersprechen. Vgl. Röhl/Röhl, Rechtslehre, 623. 
51 Vgl. Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 464; Röhl/Röhl, Rechtslehre, 622. 
52 Vgl. Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 466. Bei Röhl/Röhl, Rechtslehre, 619 
wird diese Auslegungsmethode auch als genetische Auslegung bezeichnet. 
53 Eine solche Fragerichtung findet sich auch bei dem Auslegungsmittel des Wortlauts. 
Jedoch ist die historische Auslegung umfassender und geht über den Wortlaut hinaus, 
indem sie den Entstehungskontext einbezieht. Vgl. Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheo-
rie, 472; Röhl/Röhl, Rechtslehre, 619f. Friedrich Röhl/Hans-Christian Röhl unter-
scheiden die historisch-soziologische Auslegung, die den Entstehungskontext berück-
sichtigt, um dadurch zugleich auch die Möglichkeit zu bieten, sich davon in der 
Gegenwart abzugrenzen, die dogmengeschichtliche Auslegung, die Entwicklungen in-
nerhalb des Rechts betrachtet, und die konkret historische Auslegung, bei der nach dem 
Willen des historischen Gesetzgebers gefragt wird. 
54 Vgl. Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 469; Röhl/Röhl, Rechtslehre, 620. 
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